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EINFÜHRUNG

1 Bildungs- und Erziehungsauftrag der Berufsschule

Die Berufsschule hat gemäß Art. 11 BayEUG die Aufgabe, den Schülerinnen und
Schülern berufliche und allgemeinbildende Lerninhalte unter besonderer Berück-
sichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung zu vermitteln. Die Berufs-
schule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen dabei in der dualen Berufsausbildung
einen gemeinsamen Bildungsauftrag.

Zentrales Ziel von Berufsschule ist es, die Entwicklung umfassender berufsbezo-
gener und berufsübergreifender Handlungskompetenz zu fördern. Damit werden
die Schülerinnen und Schüler zur Erfüllung der spezifischen Aufgaben im Beruf
sowie zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft in sozialer, ökono-
mischer und ökologischer Verantwortung, insbesondere vor dem Hintergrund sich
wandelnder Anforderungen, befähigt.

Das schließt die Förderung der Kompetenzen der jungen Menschen
zur persönlichen und strukturellen Reflexion,
zum lebensbegleitenden Lernen,
zur beruflichen sowie individuellen Flexibilität und Mobilität im Hinblick auf das
Zusammenwachsen Europas

ein.

Um ihren Bildungsauftrag zu erfüllen, muss die Berufsschule ein differenziertes
Bildungsangebot gewährleisten, das

in didaktischen Planungen für das Schuljahr mit der betrieblichen Ausbildung
abgestimmte handlungsorientierte Lernarrangements entwickelt,
einen inklusiven Unterricht mit entsprechender individueller Förderung vor
dem Hintergrund unterschiedlicher Erfahrungen, Fähigkeiten und Begabungen
aller Schüler und Schülerinnen ermöglicht,
für Gesunderhaltung sowie spezifische Unfallgefahren in Beruf, für Privatleben
und Gesellschaft sensibilisiert,
Perspektiven unterschiedlicher Formen von Beschäftigung einschließlich un-
ternehmerischer Selbständigkeit aufzeigt, um eine selbstverantwortliche Be-
rufs- und Lebensplanung zu unterstützen,
an den relevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ergebnissen im Hin-
blick auf Kompetenzentwicklung und Kompetenzfeststellung ausgerichtet ist.
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2 Leitgedanken für den Unterricht an Berufsschulen

Die Umsetzung kompetenz- und lernfeldorientierter Lehrpläne hat zum Ziel, die
Handlungskompetenz der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Unter Hand-
lungskompetenz wird hier die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in
beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht,
sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten, verstanden.

Ziel eines auf Handlungskompetenz ausgerichteten Unterrichts ist es, dass die
Schülerinnen und Schüler die Bereitschaft und Befähigung entwickeln, auf der
Grundlage fachlichen Wissens und Könnens, Aufgaben und Probleme zielorien-
tiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbständig zu lösen und das Ergebnis
zu beurteilen. Des Weiteren sind stets die Entwicklung ihrer Persönlichkeit sowie
die Entfaltung ihrer individuellen Begabungen und Lebenspläne im Fokus des Un-
terrichts. Dabei werden Wertvorstellungen wie Selbständigkeit, Kritikfähigkeit,
Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein vermit-
telt und entsprechende Eigenschaften entwickelt. Die Bereitschaft und Fähigkeit,
soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen
zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwor-
tungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen, müssen ebenfalls im
Unterricht gefördert und unterstützt werden.

3 Verbindlichkeit der Lehrplanrichtlinien

Die Ziele und Inhalte der Lehrplanrichtlinien bilden zusammen mit den Prinzipien
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, der Verfassung des
Freistaates Bayern und des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Un-
terrichtswesen die verbindliche Grundlage für den Unterricht und die Erziehungs-
arbeit. Im Rahmen dieser Bindung trifft der Lehrer seine Entscheidungen in päda-
gogischer Verantwortung.

Die Reihenfolge der Lernfelder der Lehrplanrichtlinien innerhalb einer Jahrgangs-
stufe ist nicht verbindlich, sie ergibt sich aus der gegenseitigen Absprache der
Lehrkräfte zur Unterrichtsplanung. Die Zeitrichtwerte der Lernfelder sind als Anre-
gung gedacht.
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4 Ordnungsmittel und Stundentafeln

Ordnungsmittel

Den Lehrplanrichtlinien1 liegen der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf
Werkfeuerwehrmann und Werkfeuerwehrfrau – Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz vom 26.03.2015 – und die Verordnung über die Berufsausbildung zum
Werkfeuerwehrmann/zur Werkfeuerwehrfrau vom 22. Mai 2015 (BGBl. I, Nr. 21,
S. 830 ff.) zugrunde.

Der Ausbildungsberuf Werkfeuerwehrmann und Werkfeuerwehrfrau ist keinem
Berufsfeld zugeordnet. Die Ausbildungszeit beträgt drei Jahre.

Stundentafeln
Den Lehrplanrichtlinien liegen die folgenden Stundentafeln zugrunde:

Blockunterricht 12 Block- 10 Block- 10 Block-
wochen

Jgst. 10 Jgst. 11 Jgst. 12
3 3 3
4 3 3
4 3 3

Fächer  
Religionslehre  
Deutsch 
Politik und Gesellschaft 
Sport 2 2 2

13 11 11

Englisch 2 2 2
Einsatzlehre 4 8 9
Gefahrenabwehr 4 11 8
Technische Gefahrenpotenziale 14 5 -
Brandschutz 2 2 9

26 28 28

Zusammen 39 39 39

Wahlunterricht2

_______________
1 Lehrplanrichtlinien unterscheiden sich von herkömmlichen Lehrplänen darin, dass die Lernfelder aus den KMK-
    Rahmenlehrplänen im Wesentlichen unverändert übernommen werden.
2 gemäß BSO in der jeweils gültigen Fassung
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5 Übersicht über die Fächer und Lernfelder

Jahrgangsstufe 10
Einsatzlehre
Werkfeuerwehrtechnischen Schutz bereitstellen 48 Std.

Gefahrenabwehr
Gefährliche Stoffe und Güter beurteilen und handhaben, Teil I 48 Std.

Technische Gefahrenpotenziale
Metalltechnische und installationstechnische Gefahren erkennen
und beseitigen 100 Std.
Elektrotechnische Gefahren erkennen und beseitigen 68Std.

168 Std.

Brandschutz
Einrichtungen und Pläne des vorbeugenden Brandschutzes
überprüfen, Teil I 24 Std.

Jahrgangsstufe 11
Einsatzlehre
Einsatzstellen einrichten und sichern 80 Std.

Gefahrenabwehr
Gefährliche Stoffe und Güter beurteilen und handhaben, Teil II 40Std.
Einsatzbereitschaft von Fahrzeugen und Geräten sicherstellen 70Std.

110 Std.

Technische Gefahrenpotenziale
Bautechnische Gefahren erkennen und beseitigen 50 Std.

Brandschutz
Einrichtungen und Pläne des vorbeugenden Brandschutzes
überprüfen, Teil II 20 Std.

Jahrgangsstufe 12
Einsatzlehre
Einsätze zur technischen Hilfeleistung durchführen 90 Std.

Gefahrenabwehr
ABC-Einstätze durchführen 80 Std.

Brandschutz
Einsätze zur Brandbekämpfung durchführen 90 Std.
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6 Berufsbezogene Vorbemerkungen

Die Lernfelder orientieren sich an den Arbeits- und Produktionsprozessen in der
betrieblichen Realität. Die Kompetenzbeschreibungen sind so umzusetzen, dass
sie zur beruflichen Handlungskompetenz führen.

Regionale Aspekte sowie aktuelle Entwicklungen und Einsatzschwerpunkte des
Berufs sollten dabei angemessen Berücksichtigung finden.

Die Förderung und Anwendung von Kompetenzen in den Bereichen Arbeitssi-
cherheit, Gesundheits- und Umweltschutz sind durchgängige Ziele aller Lernfel-
der.

Das Üben und Vertiefen von mathematischen und naturwissenschaftlichen
Grundkenntnissen und -fertigkeiten müssen während der gesamten Ausbildung
in ausreichendem Maße sichergestellt sein. SI-Einheiten, gesetzliches Regel-
werk, Normen bzw. technische Vorschriften sind durchgehend anzuwenden.

Die fremdsprachlichen Kompetenzen und Inhalte sind in der Jahrgangsstufe 10
mit 24 und in den Jahrgangsstufen 11 und 12 mit jeweils 20 Unterrichtsstunden in
den Lernfeldern integriert. Die Schülerinnen und Schüler sind zu ermutigen, ihre
fremdsprachigen Kompetenzen und berufsspezifisches Fachvokabular situations-
adäquat einzusetzen.

Vom Lernfeld 2 des Rahmenlehrplans, Gefährliche Stoffe und Güter beurteilen
und handhaben, das der Jahrgangsstufe 10 zugeordnet ist, werden Kompetenzen
im Umfang von etwa 40 Unterrichtsstunden in die Jahrgangsstufe 11 zurückge-
stellt.
Im Lernfeld 8 des Rahmenlehrplans, Einrichtungen und Pläne des vorbeugenden
Brandschutzes überprüfen, welches in der 11. Jahrgangsstufe angesiedelt ist,
werden Kompetenzen im Umfang von etwa 24 Unterrichtsstunden in die Jahr-
gangsstufe 10 vorgezogen, da diese Kompetenzen im beruflichen Alltag von gro-
ßer Relevanz sind.
Die Auswahl der zurückzustellenden bzw. vorzuziehenden Kompetenzen ge-
schieht in pädagogischer Verantwortung der Lehrkräfte und im Rahmen der di-
daktischen Jahresplanung.
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LEHRPLANRICHTLINIEN

EINSATZLEHRE
Jahrgangsstufe 10

Lernfeld 48 Std.
Werkfeuerwehrtechnischen Schutz bereitstellen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Struktur und
Aufgaben der Werkfeuerwehr innerhalb des Aufbaus und der Prozessabläufe
eines Unternehmens darzustellen und sachliche Notwendigkeiten und perso-
nelle Anforderungen der Bereithaltung werkfeuerwehrtechnischen Schutzes
zu begründen.
Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich einen Überblick über die Stellung
der Werkfeuerwehr innerhalb der Unternehmensstruktur sowie deren betriebliche
Operationen und Einsätze (Aufbauorganisation, Ablauforganisation). Sie informie-
ren sich über die verschiedenen Institutionen und rechtlichen Vorschriften der Ge-
fahrenabwehr sowie über deren aktuelle Entwicklungen auch im europäischen
Rahmen und beziehen diese auf ihren Ausbildungsbetrieb (Träger des Brandschut-
zes, verfassungsrechtliche Grundlagen, Feuerschutzrecht, Katastrophenschutz-
recht, Rettungsdienstrecht, Feuerwehrdienstvorschriften, Amtshilfe, überörtliche
Hilfe).
Die Schülerinnen und Schüler begreifen das Unternehmen als ein System, in dem
- ausgehend von Unternehmensleitbild und Unternehmenskultur - wirtschaftliche,
soziale, humanitäre und ökologische Ziele zweckmäßig miteinander verknüpft wer-
den und Wirtschaftlichkeit, Qualitäts- und Kundenorientierung als gleichwertige Zie-
le einer Leistung auch für Werkfeuerwehren gelten. Aus diesen Rahmenbedingun-
gen leiten sie Kriterien zum Einsatz von Fahrzeugen und Geräten zur Bereitstellung
des werkfeuerwehrtechnischen Schutzes ab (Verkehrssonderrechte, Unfallverhü-
tungsvorschriften).
Die Schülerinnen und Schüler verwenden sowohl innerbetriebliche Informations-
wege als auch kommunikationstechnische Einrichtungen zur Informationsbeschaf-
fung und Informationsverarbeitung.
Sie präsentieren ihre Ergebnisse zur Organisation, den Zielen und der Verantwor-
tung einer Werkfeuerwehr vor den anderen. Dabei beurteilen sie auch die ethi-
schen Anforderungen, die mit einer verantwortungsvollen Aufgabenwahrnehmung
durch die Angehörigen der Werkfeuerwehr einhergehen und handeln danach
(Grundsatz der Verhältnismäßigkeit). Sie nutzen die Ergebnisse zur Gewährleis-
tung reibungsloser Arbeitsabläufe.
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GEFAHRENABWEHR
Jahrgangsstufen 10 und 11
Hinweis: Zur Aufteilung der Unterrichtsstunden in den Lernfeldern „Gefährliche Stoffe
und Güter beurteilen und handhaben, Teil I und II“ beachten Sie bitte die berufsbe-
zogenen Vorbemerkungen.

Lernfeld 48 Std.
Gefährliche Stoffe und Güter beurteilen und
handhaben, Teil I 

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, die von gefährli-
chen Stoffen, Gütern und Anlagen ausgehenden Gefahren im Rahmen der
Feuerwehrtätigkeit einzuschätzen und Maßnahmen zu deren Beseitigung zu
ergreifen.
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über Gefahrenkennzeichnungen und
nutzen betriebliche Informationssysteme. Sie handhaben feste, flüssige und gasige
Stoffe unter Berücksichtigung ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften
(Aggregatzustände, Löslichkeit, elektrische Leitfähigkeit, Risiko-und Sicherheitssät-
ze, Periodensystem der Elemente, Bindungsarten, Reaktionsgeschwindigkeit).
Die Schülerinnen und Schüler wählen Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung aus.
Zu diesem Zweck nutzen sie Kenntnisse über Verbrennungsvorgänge und geeigne-
te Löschmittel und Löschverfahren. Sie schätzen die Gefahren ein, die durch den
Energieumsatz bei chemischen Reaktionen entstehen und beachten die besonde-
ren Gefährdungspotenziale von Säuren, Basen, Metallen sowie von organischen
Verbindungen und radioaktiven Stoffen (Entzündbarkeit, Brennbarkeit, Zündener-
gie, Verpuffung, Explosion, Detonation, Neutralisation).
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen und bewerten die von ihnen ergriffenen
Maßnahmen unter Berücksichtigung von Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz
(persönliche Schutzausrüstung) und Umweltschutz. Sie tauschen sich mit anderen
über die Maßnahmen aus.
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TECHNISCHE GEFAHRENPOTENZIALE
Jahrgangsstufe 10

Lernfeld 100 Std.
Metalltechnische und installationstechnische Gefahren
erkennen und beseitigen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, metalltechni-
sche und installationstechnische Gefahren im Rahmen der Feuerwehrtätigkeit
zu erkennen und Maßnahmen zu deren Beseitigung zu ergreifen.
Die Schülerinnen und Schüler erfassen einsatzbezogene Arbeitsaufträge, wenden
technische Unterlagen (Fertigungszeichnungen, Montagezeichnungen, Funktions-
beschreibungen, Normen) an, auch fremdsprachige, und prüfen sie auf Durchführ-
barkeit.
Sie wählen geeignete Materialien, Verbindungen und Verbindungsmittel aus. Sie
skizzieren konstruktive Lösungen und stellen material- und konstruktionsbezogene
Zusammenhänge her (Eigenschaften der Werkstoffe, Stabilität, Funktionalität)
Zur Fertigung verwenden sie geeignete Werkzeuge und Maschinen unter Berück-
sichtigung der Arbeitssicherheit (Getriebe, Kupplungen, Pumpen, pneumatische
Funktionseinheiten, hydraulische Funktionseinheiten) und des Gesundheitsschut-
zes.
Die Schülerinnen und Schüler montieren und demontieren Metallkonstruktionen,
Bauteile und Baugruppen von Wasser- und Abwasserinstallationen sowie Anlagen-
teile und Behälter von Förder- und Transportsystemen. Dazu fertigen, verbinden
und trennen sie Bauelemente aus metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen
(stoffschlüssige Verbindungen, formschlüssige Verbindungen, kraftschlüssige Ver-
bindungen) und formen sie um. In diesem Zusammenhang wenden sie Maßnahmen
zur Abwehr von Gefahren und zur Sicherheit am Arbeitsplatz an. Sie nehmen Hei-
zungs- und Klimaanlagen außer Betrieb.
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen den Arbeitsprozess und das Arbeitsergeb-
nis. Dabei beziehen sie Aspekte der Gefahrenabwehr und Qualitätssicherung in ihre
Überlegungen ein und diskutieren die Folgen von Fehlern mit anderen.
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TECHNISCHE GEFAHRENPOTENZIALE
Jahrgangsstufe 10

Lernfeld 68 Std.
Elektrotechnische Gefahren erkennen und beseitigen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, elektrotechni-
sche Gefahren im Rahmen der Feuerwehrtätigkeit zu erkennen und Maßnah-
men zu deren Beseitigung zu ergreifen.
Die Schülerinnen und Schüler analysieren elektrotechnische Gefahren (Gleich-
strom, Wechselstrom, Dreiphasenwechselstrom). Sie wenden technische Unterla-
gen an, auch fremdsprachige, und prüfen Auftragsunterlagen im Hinblick auf Gefah-
renabwehr und Durchführbarkeit. Sie skizzieren Schalt- und Installationspläne.
Die Schülerinnen und Schüler identifizieren und beurteilen Leitungswege und elekt-
rische Betriebsmittel unter Beachtung örtlicher Gegebenheiten und technischer Re-
geln.
Sie prüfen die elektrische Energieversorgung, erkennen Fehler in elektrotechni-
schen Baugruppen und beheben sie (Messverfahren, Prüfverfahren, Funktionsprü-
fung, Fehlersuche). Dazu verwenden sie geeignete Werkzeuge und Maschinen und
berücksichtigen Vorschriften der Arbeits- und Anlagensicherheit (Schutzeinrichtun-
gen, Schutzklassen, Schutzarten) sowie des Gesundheitsschutzes.
Sie setzen Aggregate zur Stromerzeugung ein und betreiben Beleuchtungs-, Sig-
nal- und Arbeitsgeräte.
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen den Arbeitsprozess und das Arbeitsergeb-
nis. Dabei beziehen sie Aspekte der Gefahrenabwehr und Qualitätssicherung in ihre
Überlegungen ein und diskutieren im Team die Folgen von Fehlern.
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BRANDSCHUTZ
Jahrgangsstufe 10 und 11
Hinweis: Zur Aufteilung der Unterrichtsstunden in den Lernfeldern „Einrichtungen und
Pläne des vorbeugenden Brandschutzes überprüfen“, Teil I und II“ beachten Sie bitte
die berufsbezogenen Vorbemerkungen.

Lernfeld 24 Std.
Einrichtungen und Pläne des vorbeugenden Brand-
schutzes überprüfen, Teil I

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, bauliche, tech-
nische und organisatorische Maßnahmen und Einrichtungen des vorbeugen-
den Brandschutzes im Betrieb zu prüfen.
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Einsatzpläne für die Feuerwehr (betrieb-
liche Gefahrenabwehrpläne, Alarmierungspläne) und berücksichtigen Rechtsgrund-
lagen.
Sie klassifizieren und beurteilen Baustoffe und Bauteile hinsichtlich des Brandver-
haltens und Feuerwiderstandes. Daraus leiten sie Hinweise für den Einsatz ab.
Die Schülerinnen und Schüler prüfen ortsfeste Brandschutzeinrichtungen und Anla-
gen zur Löschwasserversorgung (Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Sprinkler-,
Berieselungs-, Schaumlösch-, Pulverlösch-, Gaslöschanlagen, Steigleitungen, An-
schlusseinrichtungen, Feuerschutzabschlüsse, Brand- und Gefahrenmeldeanla-
gen). Sie unterstützen Maßnahmen zur Sicherstellung von deren ordnungsgemäßer
Funktion.
Die Schülerinnen und Schüler führen Brand- und Sicherheitswachen unter Anwen-
dung der gültigen Vorschriften durch. Sie leiten in diesem Zusammenhang andere
zum sicheren Arbeiten an und sind sich ihrer Verantwortung bewusst.
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EINSATZLEHRE
Jahrgangsstufe 11

Lernfeld 80 Std.
Einsatzstellen einrichten und sichern

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, örtliche Gege-
benheiten im Hinblick auf Gefahrenabwehr und notwendige Verhaltensmaß-
nahmen zu sichten, zu bewerten und Einsatzstellen einzurichten.
Die Schülerinnen und Schüler richten Einsatzstellen, Bereitstellungsräume und Ab-
lageplätze ein, sichern und betreiben diese mit den der Feuerwehr zur Verfügung
stehenden Mitteln (Geräte für Absperr- und Sicherungsmaßnahmen, Energiever-
sorgung, Einsatzstellenausleuchtung, Löschwasserversorgung, -entnahme, -
förderung, -rückhaltung).
Die Schülerinnen und Schüler beachten das Gebot der Verhältnismäßigkeit und
berücksichtigen betriebsspezifische Besonderheiten, insbesondere zur Aufrechter-
haltung der Betriebsabläufe und zu Gefahren der Einsatzstelle (Objektkunde, Ob-
jektbegehungen, Werterhaltung). Sie stehen in einem intensiven Kontakt zu den
Einsatzbeteiligten.
Sie räumen Einsatzstellen, indem sie Anforderungen für den Abtransport und die
Lagerung von Sachwerten formulieren. Hierbei berücksichtigen sie Herstelleranga-
ben sowie betriebliche Vorgaben.
Die Schülerinnen und Schüler diskutieren und bewerten das gesamte Vorgehen mit
den Beteiligten. In diesem Zusammenhang sind sie sich ihrer Verantwortung der
Arbeit im Team bewusst.
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GEFAHRENABWEHR
Jahrgangsstufe 11
Hinweis: Zur Aufteilung der Unterrichtsstunden in den Lernfeldern „Gefährliche Stoffe
und Güter beurteilen und handhaben, Teil I und II“ beachten Sie bitte die berufsbe-
zogenen Vorbemerkungen.

Lernfeld 40 Std.
Gefährliche Stoffe und Güter beurteilen und
handhaben, Teil II 

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, die von gefährli-
chen Stoffen, Gütern und Anlagen ausgehenden Gefahren im Rahmen der
Feuerwehrtätigkeit einzuschätzen und Maßnahmen zu deren Beseitigung zu
ergreifen.
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über Gefahrenkennzeichnungen und
nutzen betriebliche Informationssysteme. Sie handhaben feste, flüssige und gasige
Stoffe unter Berücksichtigung ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften
(Aggregatzustände, Löslichkeit, elektrische Leitfähigkeit, Risiko-und Sicherheitssät-
ze, Periodensystem der Elemente, Bindungsarten, Reaktionsgeschwindigkeit).
Die Schülerinnen und Schüler wählen Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung aus.
Zu diesem Zweck nutzen sie Kenntnisse über Verbrennungsvorgänge und geeigne-
te Löschmittel und Löschverfahren. Sie schätzen die Gefahren ein, die durch den
Energieumsatz bei chemischen Reaktionen entstehen und beachten die besonde-
ren Gefährdungspotenziale von Säuren, Basen, Metallen sowie von organischen
Verbindungen und radioaktiven Stoffen (Entzündbarkeit, Brennbarkeit, Zündener-
gie, Verpuffung, Explosion, Detonation, Neutralisation).
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen und bewerten die von ihnen ergriffenen
Maßnahmen unter Berücksichtigung von Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz
(persönliche Schutzausrüstung) und Umweltschutz. Sie tauschen sich mit anderen
über die Maßnahmen aus.
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GEFAHRENABWEHR
Jahrgangsstufe 11

Lernfeld 70 Std.
Einsatzbereitschaft von Fahrzeugen und Geräten
sicherstellen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, die Einsatzbe-
reitschaft der Feuerwehrfahrzeuge, der darauf verlasteten Geräte und statio-
nären Löschanlagen herzustellen und zu erhalten.
Die Schülerinnen und Schüler analysieren und prüfen Funktionseinheiten und füh-
ren routinemäßige Funktionskontrollen an Fahrzeugen (Löschfahrzeuge, Rüst- und
Gerätewagen), Geräten und Ausrüstungsgegenständen (Schutzkleidung, Schutzge-
räte, Schläuche, Armaturen, Zubehör, Rettungsgeräte, Sanitätsgeräte, Wiederbele-
bungsgeräte, Beleuchtungsgeräte, Signalgeräte) durch. Sie dokumentieren die
durchgeführten Arbeiten. Dabei nutzen sie Herstellerunterlagen und wenden Mög-
lichkeiten der digitalen Informations- und Kommunikationstechnik an.
Nach Einsätzen führen sie die notwendigen Pflege- und Wartungsarbeiten an Fahr-
zeugen und Geräten durch. Sie zeigen dabei Sicherheits- und Qualitätsbewusstsein
und berücksichtigen die Vorschriften für den Arbeitsschutz.
Sie bewerten die Bedeutung dieser Maßnahmen unter den Gesichtspunkten Si-
cherheit, Verfügbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz (Verschleiß, Korrosi-
onsschutz, Betriebsstoffe, Entsorgung). Sie stellen die Kommunikation mit voraus-
gehenden und nachfolgenden Funktionsbereichen sicher.
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TECHNISCHE GEFAHRENPOTENZIALE
Jahrgangsstufe 11

Lernfeld 50 Std.
Bautechnische Gefahren erkennen und beseitigen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, bautechnische
Gefahren im Rahmen der Feuerwehrtätigkeit zu erkennen und Maßnahmen zu
deren Beseitigung zu ergreifen.
Die Schülerinnen und Schüler erfassen einsatzbezogene Arbeitsaufträge, wenden
technische Unterlagen (Konstruktionszeichnungen, Funktionsbeschreibungen,
Normen) an, auch fremdsprachige, und prüfen sie auf Durchführbarkeit.
Die Schülerinnen und Schüler planen und fertigen Konstruktionen zum Sichern und
Abstützen. Dazu wählen sie geeignete Materialien (Holz, Holzwerkstoffe, Dichtstof-
fe, Dämmstoffe), Verbindungen und Verbindungsmittel (Befestigungstechnik, Be-
schläge, Schließtechnik) aus. Sie skizzieren konstruktive Lösungen und führen ma-
terialbezogene Berechnungen durch (Maßordnung, Hochbau).
Zur Fertigung verwenden sie geeignete Werkzeuge und Maschinen unter Berück-
sichtigung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes.
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen den Arbeitsprozess und das Arbeitsergeb-
nis und diskutieren unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten.
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BRANDSCHUTZ
Jahrgangsstufe 11
Hinweis: Zur Aufteilung der Unterrichtsstunden in den Lernfeldern „Einrichtungen und
Pläne des vorbeugenden Brandschutzes überprüfen“, Teil I und II“ beachten Sie bitte
die berufsbezogenen Vorbemerkungen

Lernfeld 20 Std.
Einrichtungen und Pläne des vorbeugenden Brand-
schutzes überprüfen, Teil II

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, bauliche, tech-
nische und organisatorische Maßnahmen und Einrichtungen des vorbeugen-
den Brandschutzes im Betrieb zu prüfen.
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Einsatzpläne für die Feuerwehr (betrieb-
liche Gefahrenabwehrpläne, Alarmierungspläne) und berücksichtigen Rechtsgrund-
lagen.
Sie klassifizieren und beurteilen Baustoffe und Bauteile hinsichtlich des Brandver-
haltens und Feuerwiderstandes. Daraus leiten sie Hinweise für den Einsatz ab.
Die Schülerinnen und Schüler prüfen ortsfeste Brandschutzeinrichtungen und Anla-
gen zur Löschwasserversorgung (Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Sprinkler-,
Berieselungs-, Schaumlösch-, Pulverlösch-, Gaslöschanlagen, Steigleitungen, An-
schlusseinrichtungen, Feuerschutzabschlüsse, Brand- und Gefahrenmeldeanla-
gen). Sie unterstützen Maßnahmen zur Sicherstellung von deren ordnungsgemäßer
Funktion.
Die Schülerinnen und Schüler führen Brand- und Sicherheitswachen unter Anwen-
dung der gültigen Vorschriften durch. Sie leiten in diesem Zusammenhang andere
zum sicheren Arbeiten an und sind sich ihrer Verantwortung bewusst.
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EINSATZLEHRE
Jahrgangsstufe 12

Lernfeld 90 Std.
Einsätze zur technischen Hilfeleistung durchführen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Maßnahmen zur
technischen Hilfeleistung und Menschenrettung durchzuführen.
Die Schülerinnen und Schüler bewerten die Gefahrenlage, erfassen mögliche Ursa-
chen und leiten davon die notwendigen Maßnahmen zur Eigensicherung, zur Men-
schenrettung (Verkehrsunfälle, Hoch- und Tiefbauunfälle, Hochwassereinsätze,
Wasser- und Eisrettung, Absturzsicherung und Höhensicherung, Rettung mit Hub-
rettungsfahrzeugen) und zum Schutz der Sachwerte ab.
Dabei befolgen sie die Feuerwehr-Dienstvorschriften (Alarm- und Ausrückeord-
nung), die Unfallverhütungsvorschriften und betriebliche Vorgaben. Im technischen
Hilfeleistungseinsatz gehen sie nach standardisierter Aufgabenverteilung in einem
Trupp, in einer Staffel oder Gruppe vor. Sie verständigen sich über das Vorgehen.
Sie übernehmen Verantwortung für andere Einsatzkräfte, Betroffene und sich
selbst.
Sie setzen unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit der Mittel und der be-
trieblichen Notwendigkeiten die Geräte zur technischen Hilfeleistung situationsbe-
zogen ein (Schließanlagen, Zugänge, Aufzüge, Abstützungen, Aussteifungen, Un-
terbauungen, hydraulische Geräte, pneumatische Geräte). Hierbei analysieren sie
mechanische Gegebenheiten (Kräfte, Momente).

Die Schülerinnen und Schüler führen patientengerechte Maßnahmen zur Perso-
nenrettung durch.
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GEFAHRENABWEHR
Jahrgangsstufe 12

Lernfeld 80 Std.
ABC-Einsätze durchführen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Schadenfälle in
Verbindung mit Gefahren durch radioaktive Stoffe und Materialien (A–
Einsatz), biologische Stoffe und Materialien (B–Einsatz) und chemische Stoffe
und Materialien (C–Einsatz) zu bekämpfen.
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über Stoffe, von denen bei Herstel-
lung, Verwendung, Lagerung und Transport besondere Gefahren ausgehen kön-
nen. Sie nutzen Stoffinformationssysteme zur Beschaffung von Informationen über
Gefahrstoffe (Gefahrgutkennzeichnung, Transportpapiere, Gefahrengruppen).
Die Schülerinnen und Schüler bewerten die Gefahrenlage, erfassen mögliche Ursa-
chen und leiten davon die notwendigen Maßnahmen zum Eigenschutz, zur Siche-
rung der Einsatzstelle und zur Rettung gefährdeter Personen ab (Inkorporation,
Kontamination, gefährliche Einwirkung von außen). Sie bauen Dekontaminations-
stellen auf und führen geeignete Dekontaminationsmaßnahmen durch.
Im ABC-Einsatz gehen sie nach standardisierter Aufgabenverteilung in einem
Trupp, in einer Staffel oder Gruppe vor. Dabei befolgen sie die Feuerwehr-
dienstvorschriften, die Unfallverhütungsvorschriften und betriebliche Vorgaben. Sie
übernehmen Verantwortung für andere Einsatzkräfte, Betroffene und sich selbst.
Die Schülerinnen und Schüler führen patientengerechte Maßnahmen zur Personen-
rettung im ABC-Einsatz durch (ABC-Sonderfahrzeuge).
Sie verwenden die der Gefahrenlage angemessene Schutzkleidung und setzen die
Sonderausrüstungen für ABC-Einsätze (Geräte zum Eingrenzen, Auffangen und
Abdichten, Geräte zum Umfüllen und Fördern) unter Berücksichtigung der Verhält-
nismäßigkeit der Mittel und der betrieblichen Notwendigkeiten ein. Durch die Ver-
wendung von Mess- und Warngeräten erfassen sie ABC-Gefahrstoffe und werten
die Messergebnisse aus.
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BRANDSCHUTZ
Jahrgangsstufe 12

Lernfeld 90 Std.
Einsätze zur Brandbekämpfung durchführen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Maßnahmen zur
Brandbekämpfung und Menschenrettung durchzuführen.
Sie bewerten die Gefahrenlage, erfassen mögliche Ursachen und leiten davon die
notwendigen Maßnahmen zur Eigensicherung, zur Menschenrettung (Absuchen
von Räumen, Atemschutzüberwachung) und zum Schutz der Sachwerte ab.
Dabei befolgen sie Feuerwehrdienstvorschriften (Alarm- und Ausrückeordnung),
Unfallverhütungsvorschriften und betriebliche Vorgaben. Im Löscheinsatz gehen sie
nach standardisierter Aufgabenverteilung in einem Trupp, einer Staffel oder Gruppe
vor (Sicherheitstrupp). Sie übernehmen Verantwortung für andere Einsatzkräfte,
Betroffene und sich selbst.
Die Schülerinnen und Schüler bedienen Geräte und Ausrüstungsgegenstände der
Schutzausrüstung einschließlich der Kommunikations- und Atemschutzgeräte, die
bei einer Brandbekämpfung und Menschenrettung eingesetzt werden. Sie nutzen
stationäre Einrichtungen zur Brandmeldung und Brandbekämpfung.
Unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit der Mittel und der betrieblichen
Notwendigkeiten setzen sie Löschmittel und Löscheinrichtungen situationsbezogen
ein (Brandbekämpfungstechniken, Be- und Entlüften).
Die Schülerinnen und Schüler führen patientengerechte Maßnahmen zur Personen-
rettung durch. Sie reflektieren den Einsatzverlauf und diskutieren Möglichkeiten zur
Verbesserung.
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ANHANG
Mitglieder der Lehrplankommission:

Uwe Bork Werkfeuerwehr Flughafen München
Thomas Sterr Staatl. Berufsschule Freising
Christine Buchner ISB München
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